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Leitlinien über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtlichen im  
Bereich des Diakonischen Werk Bayern  

Beschluss des Diakonischen Rates vom 24.07.2002 
 

 
Die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat auf ihrer Tagung im Herbst 2000 
das Kirchengesetz über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtlichen in der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Ehrenamtsgesetz – EAG) beschlossen; dieses Gesetz 
ist im Kirchlichen Amtsblatt 2001 auf Seite 9ff veröffentlicht worden und am 05.12.2000, dem Inter-
nationalen Tag des Ehrenamtes, in Kraft getreten (§ 13 Absatz 1 EAG). In Anlehnung an dieses Eh-
renamtsgesetz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat der Diakonische Rat des Diako-
nischen Werkes Bayern auf seiner Sitzung am 24.07.2002 Leitlinien über den Dienst, die Begleitung 
und die Fortbildung von Ehrenamtlichen im Bereich des Diakonischen Werkes Bayern beschlos-
sen. Bei diesen Leitlinien handelt es sich gemäß dem Beschluss des Diakonischen Rates um eine 
Richtlinie für die Durchführung diakonischer Arbeit im Sinne von § 13 Absatz 4 Ziffer 8 Buchstabe b 
der Satzung des Diakonischen Werkes Bayern; die Leitlinien sind deshalb gemäß § 8 Absatz 2 
Buchstabe c der Satzung des Diakonischen Werkes Bayern von allen Mitgliedern des Diakonischen 
Werkes Bayern zu beachten. Die Leitlinien treten am 01.08.2002 in Kraft (§ 11 der Leitlinien). Für  
Rückfragen zu den Leitlinien steht in der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes Bayern die Re-
ferentin für allgemeine Rechtsfragen, Frau Preu-Use (Tel: 0911-9354-490, Fax: 0911-9354-273, E-
mail: preu-use.cornelia@diakonie-bayern.de), zur Verfügung. Der Beschluss des Diakonischen Ra-
tes über die Leitlinien über den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtlichen im 
Bereich des Diakonischen Werk Bayern hat folgenden Wortlaut: 
 
Gemäß § 13 Absatz 4 Ziffer 8 Buchstabe b der 
Satzung  des Diakonischen Werkes Bayern be-
schließt der Diakonische Rat die nachfolgenden 
„Leitlinien über den Dienst, die Begleitung und 
die Fortbildung von Ehrenamtlichen im Diakoni-
schen Werk Bayern“ als Richtlinie für die Durch-
führung diakonischer Arbeit. Diese Leitlinien be-
ruhen auf dem Ehrenamtsgesetz der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom 11. De-
zember 2000. Die Leitlinien über den Dienst, die 
Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtli-
chen haben folgenden Wortlaut: 

 

Präambel 

Ehrenamtliche wirken in allen Bereichen der Dia-
konie mit. In ehrenamtlicher Tätigkeit stellen Ju-
gendliche, Frauen und Männer ihre Zeit, Kraft 
und Fähigkeiten freiwillig und unentgeltlich für 
diakonische Aufgaben zur Verfügung. 

Die individuelle Motivation für den Wunsch eh-
renamtlicher Mitarbeit ist vielschichtiger, die Mög-
lichkeiten des ehrenamtlichen Dienstes in der 
Diakonie sind vielfältiger geworden. Der gemein-
same Dienst am Menschen steht für die Beteilig-
ten im Vordergrund. 

Dabei ist immer zu bedenken: 

Ehrenamtlichkeit ist eine Beziehung auf Gegen-
seitigkeit. 

Ehrenamtliche und hauptberufliche Tätigkeiten 
ergänzen sich gegenseitig und sind auf vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit angewiesen. 

Ziel dieser Leitlinien ist es, ehrenamtliche Tätig-
keit in Einrichtungen und Diensten des Diakoni-
schen Werkes Bayern zu fördern und die Dienst-
gemeinschaft von ehren-, haupt- und nebenamt-
lichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Dia-
konie zu stärken. 

 

§ 1 Mitarbeit und Beauftragung von Ehren-
amtlichen 

(1) Die Mitarbeit von Ehrenamtlichen ist auf allen 
Ebenen der diakonischen Arbeitsbereiche zu 
fördern, zu begleiten und zu unterstützen. Der 
Einsatz soll mit den verantwortlichen Personen 
bzw. Gremien sowie den Interessenten gemein-
sam geklärt werden, wobei Eignung, Bedarf und 
Arbeitsbereich berücksichtigt werden. 

(2) Die Aufgaben, Zuständigkeiten, Rechte und 
Pflichten ehrenamtlicher Mitarbeit sowie der örtli-
che, zeitliche und finanzielle Rahmen werden mit 
den Ehrenamtlichen abgesprochen und sollen 
schriftlich festgelegt werden. 

(3) Beauftragung, Einführung und Verabschie-
dung der Ehrenamtlichen werden durch die Ver-
antwortlichen für die jeweilige Aufgabe (z.B. 
Heimleiterin bzw. Heimleiter, Pflegedienstleiterin 
bzw. Pflegedienstleiter, Geschäftsführerin bzw. 
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Geschäftsführer, Referentin bzw. Referent) in 
angemessener Form und nach gemeinsamer 
Absprache vorgenommen. 

 

§ 2 Begleitung 

(1) Ehrenamtliche haben Anspruch auf kontinu-
ierliche fachliche und persönliche Begleitung, 
Einarbeitung, Beratung und Unterstützung. Die 
Bereitschaft dazu wird von den Ehrenamtlichen 
erwartet. 

(2) Die Verantwortlichen benennen den Ehren-
amtlichen Ansprechpartner und Ansprechpartne-
rinnen für ihre Tätigkeit. 

(3) Die für ihre Tätigkeit erforderlichen Informati-
onen sind von den jeweils Zuständigen an die 
Ehrenamtlichen rechtzeitig weiterzugeben. Eh-
renamtliche sind grundsätzlich in die Bespre-
chungen ihres Aufgabenbereiches einzubezie-
hen.  

(4) Die jeweils zuständigen verantwortlichen Per-
sonen bzw. Gremien sollen sich einmal im Jahr 
mit der Situation des Ehrenamtes in ihrem Be-
reich befassen. 

 

§ 3 Fortbildung 

(1) Ehrenamtliche haben Anspruch auf Fortbil-
dung. Die Bereitschaft dazu wird von ihnen er-
wartet. Sie sollen an für ihren Dienst geeigneten 
und erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen teil-
nehmen.  

(2) Näheres wird mit dem jeweiligen Träger ver-
einbart. 

 

§ 4 Ehrenamtlichen-Versammlung 

(1) Zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch soll 
mindestens einmal im Jahr eine Versammlung 
der Ehrenamtlichen (Ehrenamtlichen-Versamm-
lung) stattfinden. Es liegt in der Entscheidung des 
Trägers, ob diese Versammlung zentral oder 
einrichtungsbezogen durchgeführt wird.  

Wünsche und Anregungen der Ehrenamtlichen-
Versammlung sind von den zuständigen Lei-
tungsgremien unverzüglich zu behandeln. 

(2) Die Ehrenamtlichen-Versammlung bestimmt 
aus ihrer Mitte einen Sprecher bzw. eine Spre-
cherin und eine Stellvertretung. Näheres kann 
vor Ort geregelt werden. 

(3) Die Sprecher bzw. Sprecherinnen der Ehren-
amtlichen haben die Möglichkeit, jährlich an ei-
nem trägerübergreifenden Erfahrungsaustausch 

in der Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes 
Bayern teilzunehmen. 

 

§ 5 Verpflichtung zur Verschwiegenheit 

Ehrenamtliche haben über alle Angelegenheiten, 
die ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit bekannt 
geworden sind und die ihrer Natur nach oder 
infolge besonderer Anordnung vertraulich sind, 
Verschwiegenheit zu bewahren, auch über die 
Dauer ihrer Beauftragung hinaus. 

 

§ 6 Finanzierung und Auslagenersatz 

(1) Einrichtungen und Träger sind gehalten, im 
jeweiligen Haushaltsplan in angemessenem Um-
fang Haushaltsmittel für Finanzierung und Ausla-
genersatz des Ehrenamtes vorzusehen. 

Dabei sind auch Mittel für Dank und Würdigung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit zu berücksichtigen 
(z.B. Jubiläums- und Abschiedsgeschenke). 

(2) Ehrenamtliche Tätigkeit ist unentgeltlich. 

(3) Die im Rahmen ihrer Tätigkeit und für die 
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen erfor-
derlich gewordenen Auslagen und Aufwendun-
gen (z.B. Telefon- und Portokosten, Arbeitsmate-
rial und -hilfen, Fahrtkosten, Teilnahmegebühren) 
sind nach vorheriger Absprache zu erstatten. 

 

§ 7 Versicherungs- und Rechtsschutz 

(1) Ehrenamtliche genießen während der Aus-
übung ihrer Tätigkeit im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen Versicherungsschutz. 

(2) Die Träger sollen nach ihren Möglichkeiten für 
darüber hinausgehenden Versicherungsschutz 
sorgen (z.B. Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung). 

(3) Wird im Zusammenhang mit der Ausübung 
ehrenamtlicher Tätigkeit Rechtsberatung erfor-
derlich, sind Ehrenamtliche berechtigt, sich an 
die Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes 
Bayern zu wenden. Bei Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen Träger und Ehrenamtlichen sollen 
sich beide gemeinsam an die Geschäftsstelle des 
Diakonischen Werkes Bayern wenden. 

 

§ 8 Nachweis und Berücksichtigung ehren-
amtlicher Tätigkeiten 

(1) Die Träger sind gehalten, ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Führung 
eines Nachweisheftes über ihre ehrenamtliche 
Tätigkeiten zu empfehlen. 
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(2) Auf Wunsch der Ehrenamtlichen wird über 
ihren Dienst und die dabei erworbenen Qualifika-
tionen eine schriftliche Bescheinigung ausge-
stellt. 

(3) Bei diakonischen und kirchlichen Ausbildun-
gen, bei Bewerbungen für den diakonischen und 
kirchlichen Dienst und bei der Übertragung hö-
herwertiger Tätigkeiten sollen die im Ehrenamt 
und bei Fortbildung im Ehrenamt erworbenen 
Qualifikationen angemessen berücksichtigt wer-
den. 

 

§ 9 Statistische Erhebungen 

Über die Entwicklung der ehrenamtlichen Tätig-
keit werden alle sechs Jahre einheitliche statisti-
sche Erhebungen durchgeführt, veröffentlicht und 
ausgewertet. 

 

§ 10 Geltungsbereich 

(1) Diese Leitlinien gelten für die ordentlichen 
Mitglieder des Diakonischen Werkes Bayern 
uneingeschränkt. 

(2) Für die außerordentlichen Mitglieder des Dia-
konischen Werkes Bayern gilt folgendes: 

a) Außerordentliche Mitglieder, die gleichzeitig 
Mitglied bei einem Diözesan-Caritasverband 
sind, wenden die Leitlinien an, wenn das Dia-
konische Werk Bayern die Federführung in 
mitgliedschaftsrechtlichen Fragen hat. Wenn 
das Diakonische Werk Bayern nicht die Fe-
derführung in mitgliedschaftsrechtlichen Fra-
gen hat, wenden diese Mitglieder die Leitlinien 
nur an, wenn der jeweilige Diözesan-
Caritasverband keine entsprechenden Leitli-
nien hat; ansonsten finden die Leitlinien des 
Diözesan-Caritasverbandes Anwendung. 

b) Mitglieder, die einer Kirche zuzuordnen sind, 
die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christ-
licher Kirchen in Bayern bzw. in der Arbeits-
gemeinschaft christlicher Kirchen in Deutsch-
land ist, wenden die Leitlinien nur an, wenn 
die Kirche, der sie zuzuordnen sind, keine 
entsprechenden Leitlinien hat; ansonsten fin-
den die Leitlinien der jeweiligen Kirche An-
wendung. 

§ 11 In-Kraft-Treten 

Diese Leitlinien treten am 01.08.2002 in Kraft. 

 

Erläuterungen der Geschäftsstelle: 

Das von der Landessynode im Herbst 2000 be-
schlossene Kirchengesetz über den Dienst, die 
Begleitung und die Fortbildung von Ehrenamtli-
chen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (Ehrenamtsgesetz – EAG) entspricht den 
landeskirchlichen Bedürfnissen und Erfordernis-
sen, war jedoch in dieser Form nicht vollumfäng-
lich auf den diakonischen Bereich umsetzbar. 

Für die unterschiedlichen Belange ehrenamtli-
cher Tätigkeit in Einrichtungen und Diensten des 
Diakonischen Werkes Bayern erfolgte die Um-
setzung des Ehrenamtsgesetzes daher insbe-
sondere durch die Schaffung bedarfsgerechter 
Regelungen durch Gestaltungsfreiheit vor Ort 
und unter Verzicht auf zusätzliche (Ausführungs-) 
Bestimmungen. 

Aufgaben, Rechte und Pflichten von Ehrenamtli-
chen und Trägern sollen klargestellt werden, d.h. 
dass auch im notwendigen Rahmen zur Rechts-
sicherheit auf beiden Seiten beigetragen wird. 

Da die ehrenamtliche Tätigkeit für den diakoni-
schen Bereich unabdingbar ist, soll diesem Um-
stand auch die erforderliche Wertschätzung ent-
gegengebracht werden. Insbesondere soll darauf 
hingewiesen werden, dass ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wie haupt- und ne-
benamtliche Beschäftigte der diakonischen 
Dienstgemeinschaft angehören. 

Preu-Use 


